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Umschau
ar Schlichting:

150 re Lutherısches Einigungswerk

Reformation
Retormatıon ging hervor d ul der rfahrung, „EIn 1C d ul tt‘ G en

über „Sse1n Verhältnis uLLS5 und das unsrıge ıhm'  «C (Ayv. Harle l Luther
selbst deutete s 1m Rückblick (1545) S  ® dal3 ıhm £e1 dıe .„Pforte des 'ara-
dieses““ aufgıng.

Das geschah, we1l als Miıtte der Schrift Chrıstus erschıen, ın dem dıe
als (1eset7 und Evangelıum sprach: Als (r1eset7 ecC S16 auf. WdS der Mensch
(1ott schuldıg le1bt. und als Evangelıum adt S1e€ e1n. der ZuSage glauben,
da Chrıistus dıe Schuld begliıchen hat

So wurde dıe vernehmbar als Wort des lebendigen (rottes. der Men-
schen ach sgeiınen (reboten ZUX Verantwortung zıeht. und S1e€ trotzdem d ul ( ma-
de Christı wıllen Urc Freispruch rechtfertigt. Und dıe Sakramente (Taufe
und Abendmahl) wurden aufgefaßt als /ue1ignung des Evangelıums ZUX persOn-
lıchen VergewI1sserung.

WOo dıe Reformatıon durchgeführt wurde, autete dıe Begründung, „„daß
diese TE 1... ] das wahre autere Wort (1ottes und der ein1g€ rechte Weg ZUX

Selıgkeıt SCe1  «C (z.B 547 Hıltner. Regensburg).
Miıt Dank (1ott teliern WIT 50() Jahre Reformatıon.

Airchenspaltung
Der Ausschlul3 der Retformatoren dus der bestehenden Kırchenorganisa-

FIiOn Nıchtanpassung Menschensatzungen, dıe über (1ottes Wort hı-
nausgehen oder ıhm wıidersprechen, nötıgte S1e€ dazu. Bekennende Kırche
bılden

Als der Ausschlul3 drohte. muliten S16 sıch aruber Rechenscha geben.
WdS ZUT Einheıt der Kırche unbedingt nötıg 1st, und WdS nıcht.

Artıkel der Conftessio Augustana WAadl ın der Geschichte der Christenheıt
„„dıe erste dogmatısche Feststellung über das Wesen und dıe Einheıt der Kır-
che  «C Sasse

ja lhese Thesen wurden V(CHL Pfr. UrarSchlichtinge anlaßlıch des l utherischen ages 2017
des L utherischen Eingungswerkes 21 Junı 017 In Leıipzıg vorgelegt ınd Daskussion
freigegeben.
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Wolfhart Schlichting:

150 Jahre Lutherisches Einigungswerk1

Reformation

Reformation ging hervor aus der Erfahrung, „ein Licht aus Gott“ zu haben 
über „sein Verhältnis zu uns und das unsrige zu ihm“ (A.v. Harleß 1873). Luther 
selbst deutete es im Rückblick (1545) so, daß ihm dabei die „Pforte des Para-
dieses“ aufging.

Das geschah, weil als Mitte der Schrift Christus erschien, in dem die Bibel 
als Gesetz und Evangelium sprach: Als Gesetz deckt sie auf, was der Mensch 
Gott schuldig bleibt, und als Evangelium lädt sie ein, der Zusage zu glauben, 
daß Christus die Schuld beglichen hat.

So wurde die Bibel vernehmbar als Wort des lebendigen Gottes, der Men-
schen nach seinen Geboten zur Verantwortung zieht, und sie trotzdem aus Gna-
de um Christi willen durch Freispruch rechtfertigt. Und die Sakramente (Taufe 
und Abendmahl) wurden aufgefaßt als Zueignung des Evangeliums zur persön-
lichen Vergewisserung.

Wo die Reformation durchgeführt wurde, lautete die Begründung, „daß 
diese Lehre [...] das wahre lautere Wort Gottes und der einige rechte Weg zur 
Seligkeit sei“ (z.B. 1542 Hiltner, Regensburg).

Mit Dank an Gott feiern wir 500 Jahre Reformation.

Kirchenspaltung

Der Ausschluß der Reformatoren aus der bestehenden Kirchenorganisa-
tion wegen Nichtanpassung an Menschensatzungen, die über Gottes Wort hi-
nausgehen oder ihm widersprechen, nötigte sie dazu, Bekennende Kirche zu 
bilden.

Als der Ausschluß drohte, mußten sie sich darüber Rechenschaft geben, 
was zur Einheit der Kirche unbedingt nötig ist, und was nicht.

Artikel 7 der Confessio Augustana war in der Geschichte der Christenheit 
„die erste dogmatische Feststellung über das Wesen und die Einheit der Kir-
che“ (H. Sasse 1961).

1 Diese Thesen wurden von Pfr. Dr. Wolfhart Schlichting anläßlich des Lutherischen Tages 2017 
des Lutherischen Einigungswerkes am 21.Juni 2017 in Leipzig vorgelegt und zur Diskussion 
freigegeben. 
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Was die Kırche Ist
Kırche ist „Gemeıinschaft der eılıgen (um das Mılßverständnis e1Ines
bıblıschen Elıte-Begrıiffs vermeıden. tormulhıert dıe deutsche Fassung
„dıe Versammlung er Gläubigen‘). Damıuıt sınd Menschen gemeınt, dıe
als Suüunder (1ottes Anerkennung urchweg nıcht verdienen, dıe aber als V OIl

(10tt Ergriffene Urc ıhr Verhältnıis ıhm seilIner Heılıgkeıit teiılhaben
Diese e11hnhabe entsteht., WÜCLLLL Menschen der Na (1ottes vertrauen, dıe
ıhnen Urc Wort und Sakrament Vergebung der unde, en und elıg-
eıt Chrıstı wıllen zuspricht.
Diıe Einheıt der Kırche esteht in der gemeInsamen Gewıßheıt, als Men-
schen Heılıge und als menscnliche Grememschaft Heılıge Kırche se1n,
WdS 111a 1LLUL auf Wort und Sakrament hın glauben und als Lebensgrundla-
SC annehmen annn
Kırche ist da, „„das Evangelıum rein gepredigt“”, dıe V OIl

Chrıstus als iıhrer Mıtte her ausgelegt wiırd, und als (r1eset7 und Evangelıum
mwendend ın das Menschenleben eingreıft. Darzu gehört, da dıe Sakramente
dem entsprechend „laut des Evangelır“, also als der wahre Le1ib und das
wahre Blut Chrıstı ın. mıt und unter rot und Weın, gereicht werden.

Woran die Kırche zerbricht
ber auch unter den iıhres Wıderspruchs Menschensatzungen

dus der bısherigen Kırchenorganisation Hınausgedrängten wurden vangelı-
und Sakramente unterschiedlich aufgefaßt.
Das Schwärmen VOLL eiInem Chrıstus. der nıcht lediglıch Urc dıe Bı-
bel preche (le1bliches Wort, verbum eXternum, sondern sıch
arüber hınaus innerlıich vernehmbar mache. belıel3 s nıcht be1l der „Te1
nen  .6 Predigt des Wortes (1ottes. Diıe Schwierigkeıt, sıch vorzustellen, da
e1in Menschenkınd Urc dıe aulTle in das terben und Auterstehen Jesu
hineimnverwıckelt (Röm O, 3-4) und £e1 Uurc Wasser und Greist“ (Joh
3,5) V OIl geboren werde., tuührte dazu. da dıe aulTle als bloßer S y IL1-
bolıscher us:  TUC des auDens gedeutet wurde. uch das Abendmahl
galt nıcht mehr als der Urt, dıe J1ur des Paradıeses aufspringt und 1C
dus (10tt 1ns Menschenleben a sondern als antwortende Felier der (1e-
meınde. Wenn s aber ‚„„ZUu1 wahren Einheıt der Kırche“ „nNöt1g ist'  «C (necesse
est). dal3 111a über dıe TE des Evangelıums und darüber. WdS 111a sıch
VOLL den Sakramenten versprechen kann, e1In1g ist (consentıire de doectrina
evangelıu ei admınıstratione sacramentorum). WAadl be1l diesen Meı1inungsver-
schiedenheıten Einheıt der Kırche nıcht möglıch
Angesıchts der Umwälzungen in der allgemeınen Weltanschauun: e-
te sıch auch innerhalb der lutherischen Kırchen tortschreıtend eine Un-
ein1igkeıt theologıscher Rıchtungen heraus. Dıe Aufklärungstheologı1e
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1. Was die Kirche ist
– Kirche ist „Gemeinschaft der Heiligen“ (um das Mißverständnis eines un-

biblischen Elite-Begriffs zu vermeiden, formuliert die deutsche Fassung: 
„die Versammlung aller Gläubigen“). Damit sind Menschen gemeint, die 
als Sünder Gottes Anerkennung durchweg nicht verdienen, die aber als von 
Gott Ergriffene durch ihr Verhältnis zu ihm an seiner Heiligkeit teilhaben.

– Diese Teilhabe entsteht, wenn Menschen der Gnade Gottes vertrauen, die 
ihnen durch Wort und Sakrament Vergebung der Sünde, Leben und Selig-
keit um Christi willen zuspricht.

– Die Einheit der Kirche besteht in der gemeinsamen Gewißheit, als Men-
schen Heilige und als menschliche Gemeinschaft Heilige Kirche zu sein, 
was man nur auf Wort und Sakrament hin glauben und als Lebensgrundla-
ge annehmen kann.
Kirche ist da, wo „das Evangelium rein gepredigt“, d.h. die Bibel von 

Christus als ihrer Mitte her ausgelegt wird, und als Gesetz und Evangelium 
umwendend in das Menschenleben eingreift. Dazu gehört, daß die Sakramente 
dem entsprechend („laut des Evangelii“, CA 7), also als der wahre Leib und das 
wahre Blut Christi in, mit und unter Brot und Wein, gereicht werden.

2. Woran die Kirche zerbricht
Aber auch unter den wegen ihres Widerspruchs gegen Menschensatzungen 

aus der bisherigen Kirchenorganisation Hinausgedrängten wurden Evangeli-
um und Sakramente unterschiedlich aufgefaßt.
– Das Schwärmen von einem Christus, der nicht lediglich durch die Bi-

bel spreche (leibliches Wort, verbum externum, CA V), sondern sich  
darüber hinaus innerlich vernehmbar mache, beließ es nicht bei der „rei-
nen“ Predigt des Wortes Gottes. Die Schwierigkeit, sich vorzustellen, daß 
ein Menschenkind durch die Taufe in das Sterben und Auferstehen Jesu 
hineinverwickelt (Röm 6, 3-4) und dabei „durch Wasser und Geist“ (Joh 
3,5) von neuem geboren werde, führte dazu, daß die Taufe als bloßer sym-
bolischer Ausdruck des Glaubens gedeutet wurde. Auch das Abendmahl 
galt nicht mehr als der Ort, wo die Tür des Paradieses aufspringt und Licht 
aus Gott ins Menschenleben fällt, sondern als antwortende Feier der Ge-
meinde. Wenn es aber „zur wahren Einheit der Kirche“ „nötig ist“ (necesse 
est), daß man über die Lehre des Evangeliums und darüber, was man sich 
von den Sakramenten versprechen kann, einig ist (consentire de doctrina 
evangelii et administratione sacramentorum), war bei diesen Meinungsver-
schiedenheiten Einheit der Kirche nicht möglich.

– Angesichts der Umwälzungen in der allgemeinen Weltanschauung bilde- 
te sich auch innerhalb der lutherischen Kirchen fortschreitend eine Un-
einig keit theologischer Richtungen heraus. Die Aufklärungstheologie 
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(J.S Semler) 1e13 dıe kontessionellen Bekenntnisschriften als hıstorische
Dokumente gelten, dıe als Rechtsurkunden tradıtiıoneller Kırchenkörper
Ormale Bedeutung ehalten. aber den wırklıchen Vernunftglauben
derner Chrısten nıcht ZU us  TUC bringen Bıs heute ist das. WdS e-
riısche Landeskırchen zusammenhiält, nıcht mehr der ogroße Konsens ın
der TE des Evangelıums und der Verwaltung der Sakramente. sondern
dıe jeweılıge Verfassung und dıe agendarısch vorgeschriebenen (1jottes-
dıenstformen. Diıe Confess10 Augustana aber sagt umgekehrt, „„ZU wah-
11 Eimigkeıt der chrıistliıchen Kırchen“ Se1 s „nıcht nöt1ig“, dal3 dıe Kır-
chenordnungen einander überall ahneln (esse Sım1les); s genNUge, „„daß da
einträchtiglıch, ach reinem Verstand“, also 1m gleichen Verständnıis und
übereinstımmend., „„das Evangelıum gepredigt und dıe Sakramente dem
Wort (1ottes gemä gereicht werden“; das aber Se1 una  ıngbar.
Im ıtgehen mıt Zeıtströmungen en lutherische Kırchen Menschensat-
ZUHECH eingeführt, denen iıhre Einheıt zerbrıicht. Diıe noch Junge mensch-
1C Tradıtion der Frauenordıinatıion soll mıttels Mnanzıellen Drucks ohl-
abender Kırchen auch armeren aufgezwungen werden. och nıe ist S16 dus

geistliıcher Überzeugung irgendwo einmütıg eingeführt worden; S16 wurde
vielmehr. e1Iner temmiistischen Agenda folgend, unter Ungültigerklärung
ein1ger Bıbeltexte V OIl gerade aktuellen Mehrheıten ohne Rücksichtnahme
auf eiınen INASNUS COLLSCLLSUS der Kırche durchgesetzt. Ebenso zeıtgeistkon-
torm ist dıe Öffnung lutherischer Kırchen für e1ne Gender-Ideologıe und
für dıe Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mıt der Ehe.
dıe bıblısche Wertungen ausdrücklıch bestreıtet und dıe VOLL Jesus bestätig-
te Schöpfungsordnung der Ehe relatıviert. Diıe Öffnung V OIl Pfarrhäusern
für gleichgeschlechtliche Pfarrerpaare und dıe rfindung dazu passender
„Irau-Agenden tellen für viele lutherische Chrıisten eiınen Anstoal} dar.
der ıhnen den erble1| ın e1Iner olchen Kırchenorganıisation nıcht länger

erlauben scheınt.

WoO die Kırche suchen Ist

Aus der e1igenen Kırche. Urc deren Tucken VOIlL bıblıschen Ordnun-
SCH und das UÜberhandnehmen VOLL Menschensatzungen verdrängt, suchen
einzelne Lutheraner anderswo NSCAHILN dıe „Gemeınnschaft der eilıgen“.
Diıe Reformatoren zweıtelten nıcht., da Grememschaft der eılıgen auch in das
Papsttum und alle anderen gefrennten Kırchen hineinreicht.

anchma entschließen sıch ge1istlıch heımatlos gewordene Lutheraner in
dıe römısch-katholische Kırche überzutreten. da S1e€ dort Evangelıum und
Sakramente reiner en me1ınen als in der eigenen Kırche £e1 über-
sehen S1e€ oft. da S1e€ damıt den Ballast jahrtausendalter Menschensatzun-
SCH übernehmen. dıe ZWdadl vorübergehend unbetont leıben. ach WI1e VOIr
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(J.S. Semler) ließ die konfessionellen Bekenntnisschriften als historische 
Dokumente gelten, die als Rechtsurkunden traditioneller Kirchenkörper 
formale Bedeutung behalten, aber den wirklichen Vernunftglauben mo-
derner Christen nicht zum Ausdruck bringen. Bis heute ist das, was luthe-
rische Landeskirchen zusammenhält, nicht mehr der große Konsens in 
der Lehre des Evangeliums und der Verwaltung der Sakramente, sondern 
die jeweilige Verfassung und die agendarisch vorgeschriebenen Gottes-
dienstformen. Die Confessio Augustana aber sagt umgekehrt, „zu wah-
rer Einigkeit der christlichen Kirchen“ sei es „nicht nötig“, daß die Kir-
chenordnungen einander überall ähneln (esse similes); es genüge, „daß da 
einträchtiglich, nach reinem Verstand“, also im gleichen Verständnis und 
übereinstimmend, „das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem 
Wort Gottes gemäß gereicht werden“; das aber sei unabdingbar.

– Im Mitgehen mit Zeitströmungen haben lutherische Kirchen Menschensat-
zungen eingeführt, an denen ihre Einheit zerbricht. Die noch junge mensch-
liche Tradition der Frauenordination soll mittels finanziellen Drucks wohl-
habender Kirchen auch ärmeren aufgezwungen werden. Noch nie ist sie aus 
geistlicher Überzeugung irgendwo einmütig eingeführt worden; sie wurde 
vielmehr, einer feministischen Agenda folgend, unter Ungültigerklärung 
einiger Bibeltexte von gerade aktuellen Mehrheiten ohne Rücksichtnahme 
auf einen magnus consensus der Kirche durchgesetzt. Ebenso zeitgeistkon-
form ist die Öffnung lutherischer Kirchen für eine Gender-Ideologie und 
für die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mit der Ehe, 
die biblische Wertungen ausdrücklich bestreitet und die von Jesus bestätig-
te Schöpfungsordnung der Ehe relativiert. Die Öffnung von Pfarrhäusern 
für gleichgeschlechtliche Pfarrerpaare und die Erfindung dazu passender 
„Trau“-Agenden stellen für viele lutherische Christen einen Anstoß dar, 
der ihnen den Verbleib in einer solchen Kirchenorganisation nicht länger 
zu erlauben scheint.

3. Wo die Kirche zu suchen ist

Aus der eigenen Kirche, durch deren Abrücken von biblischen Ordnun-
gen und das Überhandnehmen von Menschensatzungen verdrängt, suchen 
einzelne Lutheraner anderswo Anschluß an die „Gemeinschaft der Heiligen“. 
Die Reformatoren zweifelten nicht, daß Gemeinschaft der Heiligen auch in das 
Papsttum und alle anderen getrennten Kirchen hineinreicht.
– Manchmal entschließen sich geistlich heimatlos gewordene Lutheraner in 

die römisch-katholische Kirche überzutreten, da sie dort Evangelium und 
Sakramente reiner zu finden meinen als in der eigenen Kirche. Dabei über-
sehen sie oft, daß sie damit den Ballast jahrtausendalter Menschensatzun-
gen übernehmen, die zwar vorübergehend unbetont bleiben, nach wie vor 
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aber gelten und er jederzeıt wıieder ın den Vordergrun gerückt werden
können. Anerkennenswerterwe1ise sınd s heute eher dıe Leıter der O-
1ıschen Kırche., dıe gegenüber eiInem ungeduldıgen Dräangen auf Eıinheıt
das nlıegen des Achtens auf „richtige Sakramentsverwaltung“ recte) und
„reine Lehre“ wen1gstens tormal aufrechterhalten.
Andere enttäuschte Lutheraner schlıeßen sıch treiıkırchlichen (tTeme1ınden
d} be1l denen S1e geistliche Lebendigkeıt und bıblısche Verkündigung
en glauben. ber W  S das 1C dus (1ott in der lutherischen Autftfas-
SUuNs der Sakramente geleuchtet hat, wırd ın Anfechtung des aubens
nıcht Nala e1genen Entscheidung alt suchen wollen. dıe sSymbo-
1S5C ZU us  TUC bringen soll. sondern sıch ach der greiıfbaren Ver-
gew1sserung der Zusage (1ottes ın den Sakramenten sehnen. eren
sıch dıe Bekenner V Oll ugsburg nıcht e1 beruhigen können., dal3 dıe
Grememschaft der eılıgen auch in Gremelinschaften hinemreicht. ın denen
Menschensatzungen überhandgenommen aben, sondern euftil1ic-
sprochen, WdS ZUT wahren Einheıt der Kırche nötıg 1st, und WdS nıcht
Lutherische Orthodox1e (Bemühung Rechtgläubigkeıit WAadl bestrebt.
das 1C d ul Gott, das den Retformatoren geschiıenen hat, nıcht 1m er-
weltslıcht aufgeklärter Vernunftreligion verblassen lassen.
‚Altlutherische“ Kırche hat sıch eınem Neuprotestantismus entzogen,

der ın „gleichförmıgen Ceremonien, V OLl Menschen eingesetzt“ dıe Einheıt
der Kırche suchte be1 unvereınbarter Auffassung des Evangelıums und der
Sakramente Unı10n)

Urc Menschensatzungen dus lutherischen Kırchen verdrängt, en sıch
kleıne lutherische Bekenntnisgemeinden gebildet.

Ansätze ZUT Vereimnigung dieser Gruppen einer gesamtdeutschen und
einer weltweıten bekennenden lutherischen Kırche sınd se1lt dem 19 Jahr-

hundert fortgeführ worden (Lutherisches Einigungswerk). ber S16 wurden
VOLL eiInem organıslierten Weltluthertum uberho dem das Mıtkommen mıt SC
sellschaftlıchen Entwıicklungen OIIeNDar wichtiger ist als dıe reine Predigt des
Evangelıums und dıe evangelıumsgemäße Darreichung der Sakramente.

Wie Kırche zusammenfinden annn

Diıe Reformatıon versuchte., dıe Kırche VOLL Menschensatzungen befre1-
und iıhrer geistliıchen Lebensquelle zurückzuführen. Das kırchliche EsS-

tablıshment verteidigte se1Ne Errungenschaften, s konnte. und schlol3 dıe
Reformatoren du  7

Dadurch wurden diese CZWUNSCH, e1ne CUC Kırchenordnung ent-
wıckeln

Gegenwärtig sehen sıch viele Chrısten ın Kırchen „lutherischer Tradıtion“
nıcht mehr ge1istlıch behe1ımatet.
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aber gelten und daher jederzeit wieder in den Vordergrund gerückt werden 
können. Anerkennenswerterweise sind es heute eher die Leiter der katho-
lischen Kirche, die gegenüber einem ungeduldigen Drängen auf Einheit 
das Anliegen des Achtens auf „richtige Sakramentsverwaltung“ (recte) und 
„reine Lehre“ wenigstens formal aufrechterhalten.

– Andere enttäuschte Lutheraner schließen sich freikirchlichen Gemeinden 
an, bei denen sie geistliche Lebendigkeit und biblische Verkündigung zu 
finden glauben. Aber wem das Licht aus Gott in der lutherischen Auffas-
sung der Sakramente geleuchtet hat, wird in Anfechtung des Glaubens 
nicht an seiner eigenen Entscheidung Halt suchen wollen, die er symbo-
lisch zum Ausdruck bringen soll, sondern sich nach der greifbaren Ver-
gewisserung der Zusage Gottes in den Sakramenten sehnen. Daher haben 
sich die Bekenner von Augsburg nicht dabei beruhigen können, daß die 
Gemeinschaft der Heiligen auch in Gemeinschaften hineinreicht, in denen 
Menschensatzungen überhandgenommen haben, sondern deutlich ausge-
sprochen, was zur wahren Einheit der Kirche nötig ist, und was nicht.

 Lutherische Orthodoxie (Bemühung um Rechtgläubigkeit) war bestrebt, 
das Licht aus Gott, das den Reformatoren geschienen hat, nicht im Aller-
weltslicht aufgeklärter Vernunftreligion verblassen zu lassen.
„Altlutherische“ Kirche hat sich einem Neuprotestantismus entzogen, 

der in „gleichförmigen Ceremonien, von Menschen eingesetzt“ die Einheit 
der Kirche suchte bei unvereinbarter Auffassung des Evangeliums und der  
Sakramente (Union).

Durch Menschensatzungen aus lutherischen Kirchen verdrängt, haben sich 
kleine lutherische Bekenntnisgemeinden gebildet.

Ansätze zur Vereinigung dieser Gruppen zu einer gesamtdeutschen und 
zu einer weltweiten bekennenden lutherischen Kirche sind seit dem 19. Jahr-
hundert fortgeführt worden (Lutherisches Einigungswerk). Aber sie wurden 
von einem organisierten Weltluthertum überholt, dem das Mitkommen mit ge-
sellschaftlichen Entwicklungen offenbar wichtiger ist als die reine Predigt des 
Evangeliums und die evangeliumsgemäße Darreichung der Sakramente.

4. Wie Kirche zusammenfinden kann

Die Reformation versuchte, die Kirche von Menschensatzungen zu befrei-
en und zu ihrer geistlichen Lebensquelle zurückzuführen. Das kirchliche Es-
tablishment verteidigte seine Errungenschaften, wo es konnte, und schloß die 
Reformatoren aus.

Dadurch wurden diese gezwungen, eine neue Kirchenordnung zu ent-
wickeln.

Gegenwärtig sehen sich viele Christen in Kirchen „lutherischer Tradition“ 
nicht mehr geistlich beheimatet.
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Dıie UuCcC nach Elementen wahrer Kırche in en Konfessionen erübrıgt

nıcht dıe gebotene erein1gung er lutherischen Kırchen und Gruppen 1m SIN-
VOIl Denn WUCLLL U „allezeıt e1Ine heilıge CANT1S  ıche Kırche“ geben muß,

in der Wort (1ottes und Sakramente „Trein“ vermuittelt werden, mul diese auch
gegenwärtig für uchende aufündbar SeIN. Unterschiedliche „menschlıche Ira-
dıtıonen, Rıten und Zeremonien, VOIl Menschen eingesetzt“ dürfen bekennende
Lutheraner nıcht vonelınander ternhalten Dıie Notwendigkeıt kırchlicher (ırenz-
zıehung ist 1U dort egeben, dıe rage nach der rechten TE berührt ist

Das edenken 150 TE tillen Bemühens des Lutherischen Einigungs-
werkes sollte dazu ühren, da WIT uLLS5 auf den Weg machen., d ul ULLSCICILL SC
TenNnten Tradıtionen aufzubrechen. und uLLS5 der einen lutherischen Kırche
nähern, dıe mıt der Kırchenemheıiıt in reiner Verkündigung des Evangelıums
und rechtem eDrauc der Sakramente erns macht., ohne aufAngleichung der
begleitenden untergeordneten Menschensatzungen bestehen er auch ohne
e1ne solche unbedingt ausschlıeßen) mMussen.

262 Wolfhart Schlichting

Die Suche nach Elementen wahrer Kirche in allen Konfessionen erübrigt 
nicht die gebotene Vereinigung aller lutherischen Kirchen und Gruppen im Sin-
ne von CA 7. Denn wenn es „allezeit eine heilige christliche Kirche“ geben muß, 
in der Wort Gottes und Sakramente „rein“ vermittelt werden, muß diese auch 
gegenwärtig für Suchende auffindbar sein. Unterschiedliche „menschliche Tra-
ditionen, Riten und Zeremonien, von Menschen eingesetzt“ dürfen bekennende 
Lutheraner nicht voneinander fernhalten. Die Notwendigkeit kirchlicher Grenz-
ziehung ist nur dort gegeben, wo die Frage nach der rechten Lehre berührt ist.

Das Gedenken an 150 Jahre stillen Bemühens des Lutherischen Einigungs-
werkes sollte dazu führen, daß wir uns auf den Weg machen, aus unseren ge-
trennten Traditionen aufzubrechen, und uns der einen lutherischen Kirche zu 
nähern, die mit der Kircheneinheit in reiner Verkündigung des Evangeliums 
und rechtem Gebrauch der Sakramente ernst macht, ohne auf Angleichung der 
begleitenden untergeordneten Menschensatzungen bestehen (aber auch ohne 
eine solche unbedingt ausschließen) zu müssen.


